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Eredivisie N.V. (nachfolgend ENV) ist die juristische Person, die für die
Organisation der Ehrendivision (oberste Fußballiga) in den Niederlanden
verantwortlich ist. Die in der Ehrendivision spielenden Vereine besitzen die Rechte
für die Rundfunkübertragung ihrer Spiele. Der Beklagte Myp2p ist ein Portal, das
Onlineübertragungen ( Live-Streams) dieser Spiele anbietet. Der Kläger ENV und
die Fußballvereine haben eine einstweilige Verfügung gegen Myp2p auf
Unterlassung dieser Live-Streams beantragt, um eine drohende Verletzung ihrer
geistigen Eigentumsrechte zu verhindern. Dieser einseitige Antrag stellt eine
Umsetzung von Art. 9 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums dar und ist ein Antrag auf Entscheidung ohne Anhörung der
Gegenpartei. Im vorliegenden Fall wurde dem Antrag am 22. Januar 2009 vom
Amtsgericht Den Haag stattgegeben.

ENV und die Vereine machen geltend, dass die Verbreitung der Übertragungen im
Rahmen eines geschlossenen Systems erfolgt. Demnach seien nur zahlende
Abonnenten berechtigt, die Spiele zu sehen. Durch die Bereitstellung von Live-
Streams der Spiele auf der Basis einer Peer-to-Peer- Technologie (Sopcast) agiere
Myp2p außerhalb dieses geschlossenen Systems. Nach Auffassung der Kläger ist
diese Form des Streaming unter anderem aus folgenden Gründen illegal:

Myp2p stellt die Streams (nach Art. 45d des niederländischen
Urheberschutzgesetzes handelt es sich dabei um filmische Werke) der
Öffentlichkeit zur Verfügung. Nach Art. 3 der Richtlinie 2001/29/EG zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft stehe den Urhebern das
ausschließliche Recht zu, die Wiedergabe ihrer Werke an die Öffentlichkeit zu
erlauben oder zu verbieten. In Erwägungsgrund 23 der Richtlinie sei festgelegt,
dass die „Wiedergabe an die Öffentlichkeit“ in einem weiten Sinne zu verstehen
sei. Zur Verdeutlichung dieses „weiten Sinns“ verweisen die Kläger auf eine
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in der Rechtssache C-306/05
(SGAE v. Rafael Hoteles) (siehe IRIS 2007-2: 3). Der EuGH hatte entschieden, dass
die Verbreitung von Signalen über Fernsehgeräte in Hotelzimmern unabhängig
von der eingesetzten Technik nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie als Wiedergabe an
die Öffentlichkeit anzusehen ist. Nach Auffassung der Kläger sei die Rolle von
Myp2p im vorliegenden Fall mit der des Hotels im Fall vor dem EuGH vergleichbar,
da Myp2p die Übertragung der Spiele einem anderen, nicht zahlenden Publikum
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anbiete und somit an die Öffentlichkeit wiedergebe, wozu nur die Fußballvereine
das Recht hätten.

Der Richter gab dem einseitigen Antrag aus zwei Gründen statt. Erstens, My2p
verschleiere gegenüber den Zuschauern durch die Verwendung der Logos der
Fußballvereine den Ursprung der Streams . Darüber hinaus verletze Myp2p mit
der Ausstrahlung der Live-Streams ohne die Genehmigung der Kläger die
Eigentumsrechte der Rechteinhaber. Folglich seien alle Aktivitäten von Myp2p in
Verbindung mit der Ausstrahlung von Live-Streams der Spiele der Ehrendivision
umgehend einzustellen, da jede weitere Verzögerung für ENV und die
Fußballvereine einen unwiederbringlichen Schaden nach sich ziehen könnte.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 22 januari 2009, ex parte beschikking in de
zaak van Eredivisie N.V. et al. en Myp2p

http://www.boek9.nl/www.delex-
backoffice.nl/uploads/file/Boek9%20/Boek%209%20Uitspraken/Auteursrecht/ecv%2
0-%20myp2p%20def.pdf

Amtsgericht Den Haag, einseitige Entscheidung im Fall Eredivisie N.V. et al. gegen
Myp2p
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